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Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.01.2009 öffentlich 
 
Reinigungspflicht für die Dorfstraßen-Anwohner; hier: Unkrautentfernung aus 
den Rinnsteinen 
 
Sachverhalt Stellungnahme der Verwaltung 
Der inzwischen verstorbene Herr Hans-Werner Brandt hat in seinem Schreiben vom 31.10.08 
(Anlage) die berechtigte Frage gestellt, wer künftig für die Unkrautentfernung aus den 
Rinnsteinen entlang der Dorfstraße (B 431) zuständig sein soll.  
 
Die Straßenreinigung entlang der Dorfstraße (Entfernung von Sand, Blättern usw.) wird durch 
das  Reinigungsfahrzeug der Stadt Uetersen (einmal monatlich) durchgeführt. Dafür werden 
der Gemeinde Groß Nordende jährlich 667 € in Rechnung gestellt. 
 
Was bleibt, ist das Unkraut. Eine Entfernung ist den Anwohnern wegen des erheblichen 
Fahrzeugverkehrs nicht zumutbar, so dass nach einer anderen Lösung gesucht werden  muss. 
 
Die Stadt Uetersen wurde gebeten, ein Angebot für den turnusmäßigen Einsatz eines 
Fahrzeuges mit Wildkrautbürste gebeten. Leider liegt dieses bis dato nicht vor. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
noch nicht absehbar 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss beschließt die Vergabe der Unkrautentfernung aus den Rinnsteinen entlang 
der B 431 vorbehaltlich der Sicherstellung der Finanzierung. 
 
 
 
 
Ehmke 
      
Anlagen: 
Antrag H.W. Brandt vom 31.10.08      
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